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CHEMSERVICE GmbH I Voo-Sleuben-Straße 13 I 0-67549 Warms 

KOHR GmbH CNC Technik 

Herr Volker Kohr 

Am Erzweg 23 

0-66839 Schmelz 

Erzeugnisse der Firma KOHR GmbH 

Klärung des REACH-Status 

Sehr geehrter Herr Kohr, 

Chemservice hat die Produkte aus Ihrem Hause im Hinblick auf Aufga­
ben und Pflichten nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europä­
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrie­
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) bewertet. 

Für diesen Zweck wurden uns von der KOHR GmbH Unterlagen zu den 
Produkten und verwendeten Rohmaterialien zur Verfügung gestellt. Zu­
sätzlich wurde eine Befragung der Lieferanten hinsichtlich der besonders 
besorgniserregenden Stoffe (SVHC-Problematik, Substance of Very High 
Concern) durchgeführt und die Ergebnisse Chemservice ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. 

Basierend auf diesen Informationen kann eindeutig festgestellt werden, 
dass die KOHR GmbH keine Verpflichtung zur Registrierung eines Stof­
fes unter REACH hat, da ausschließlich Erzeugnisse nach REACH Arti­
kel 3.3 hergestellt werden. Nach REACH Artikel 7.1 ist eine Registrierung 
nur dann vorgeschrieben, wenn ein (chemischer) Stoff aus einem Er­
zeugnis bestimmungsgemäß freigesetzt werden soll ; diese Regelung gilt 
ab einer Menge von 1 Va. Die Erzeugnisse der KOHR GmbH entspre­
chen nicht der Definition von Artikel 7.1 der REACH-Verordnung. 

Eine weitere Prüfung der Erzeugnisse der KOHR GmbH wurde im Hin­
blick auf die Verpflichtungen des Artikels 7.2 der REACH-Verordnung 
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durchgeführt. Artikel 7.2 besagt, dass die europäische Chemikalienagentur ECHA über 
das Vorhandensein von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) in den Erzeug­
nissen informiert werden muss. SVHC-Stoffe zeichnen sich durch besondere Eigenschaf­
ten aus, sie sind z.B. als CMR (kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch) oder als 
PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder als vPvB (sehr persistent und sehr 
bioakkumulierend) eingestuft (vergl. REACH Artikel 57). 

Aus den vorgenannten Bewertungen ergibt sich, dass die Erzeugnisse der KOHR GmbH 
den Anforderungen der REACH-Verordnung entsprechen und keine Registrierung oder 
Anmeldung bei der ECHA nach Titel 11 REACH erforderlich ist. 

Natürlich ist die KOHR GmbH - wie jedes andere Unternehmen - verpflichtet, den Status 
der Rohmaterialien und Erzeugnisse nach den Vorgaben von REACH kontinuierlich zu 
prüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Als nachgeschalteter Anwender gilt die 
Pflicht zur Kommunikation innerhalb der Lieferkette, soweit dies erforderlich ist. Dies gilt 
besonders dann, wenn z.B. bei der Verwendung einer Zubereitung gefährliche Eigen­
schaften auftreten, die nicht in der üblichen Kommunikation (z. B. Sicherheitsdatenblatt) 
enthalten sind. 

Für weitere Fragen oder Bewertungen steht Ihnen Chemservice jederzeit gerne zur Ver­
fügung . 

Hochachtungsvoll 

Chemservice GmbH 

Karl-Heinz Reis 

Senior Regulatory Affa irs Advisor 
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